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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Hartwicusstraße (zwischen Mundsburger Damm und Papenhuder Straße)
22087 Hamburg

1 Anordnung
Das PK 312 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Hartwicusstraße (zwischen Mundsburger Damm und Papenhuder Straße)

folgendes an:
Einrichten eines absoluten Haltverbots

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Stellen eines Pfostens mit VZ 283-21
2. Stellen eines Pfostens mit VZ 283-11

gem. beigefügter Skizze

3 Begründung

Durch die Einrichtung des Haltverbots soll die Aufstellfläche für die Radfahrer vor der Radfahrerampel verlängert 
werden sowie die Sicht für die Radfahrer auf querende Fußgänger und umgekehrt verbessert werden. 

Ferner soll durch dieses Haltverbot das Parken an der sog. baulichen „Nase“ und somit die Einengung 
der Fahrbahn unterbunden werden.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.




